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Becker, JA

als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfliigung

gegen

Antragsgegner,
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hat die 12.Zivilkkammer des Landgerichts DUsseldorf durch den Richter am Landge-
- richt Dr. Wirtz, den Richter von Hartz und den Richter am Landgericht Dr. Crum-

mener! auf die mundliche Verhandlung vom 04.02.2004

firRech t.erkannt:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird zuriick-

gewiesen.
Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahren zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des
auigiuiid des uinens vOisuetrual €ii DeUayes auweniucii, wei i
nicht der Antragsgegner vor der \/ollstreokung Sicherheit in glei-

cher Hohe leistet.

Tatbestand

Die Antragstellerin vertreibt Uber das Internetauktionhaus eBay unter dem Pseud-
onym ,get-wellness-de* einen Onlineshop fir Sporterndhrung und Fitnessprodukte.

Der Antragsgegner erwarb unter dem 2.12.2003 drei Packungen ,Tribulus Terrestris®,
eine Nahrungsmittelergdnzung ftr Sportler. Bei ,Tribulus Terrestris“ handelt es sich
um einen pflanzlichen Wirkstoff, der u.a. die kdrperliche Ausdauer unterstiitzt und
das Muskelwachstum férdert.

In der Produktbeschreibung hatte die Antragstellerin die Ware mit der Bezeichnung
,1ribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg" und darunter ,Das héchst dosierte Tri-
bulus auf dem Markt” beworben. Auf den Farbausdruck der eBay-Seite (B 1) nimmt
die Kammer Bezug.

Jede der Kapseln hat ein Gewicht von 750 mg. Nachdem der Antragsgegner drei
Packungen erhalten hatte, beschwerte er sich bei der Antragstellerin dartber, dass in
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der Kapsel von dem gewinschten Wirkstoff nur 400 mg enthalten sei. Unstreitig ist in
einer Kapsel weniger als 750 mg des Wirkstoffes enthalten. 4

Im Rahmen des bei der Internetplattform eBay Ublichen Bewertungssystems, verdf-
fentlichte eBay am 22.12.2003 aufgrund ihrer Statuten die Beschwerde des Antrags-
gegners auf dem Bewertungsprofil fir den Verkaufer ,get-wellness-de” mit folgendem
Wortlaut: ,Beschwerde: statt der in der Werbung vorgegaukelten 750'mg Tribulus
Terrestris nur 400 mg.” Im unmittelbaren Zusammenhang, namlich genau darunter
positioniert, antwortete die Antragstellerin: ,In der Auktion steht: 100 Kapseln a 750

mg! Das gleiche steht auf Verpackung!®. Auf der Verpackung steht: ,100 Kapseln a
750 mg“ (vgl. Anlage B 4). -

Aus den Statuten von eBay ergibt sich, dass grundsatzlich von Seiten eBay nicht in
das Bewertungssystem eingegriffen wird. Die abgegebenen Bewertungen werden
durch eBay weder verandert noch entfernt. Die Bewertungen der Handelspartner
sollen ein aussagekraftiges Bild von der Vertrauenswirdigkeit der Mitglieder wieder-
geben. Unter anderem heif3t es unter der Rubrik ,L6schung von Bewertungen®:

,In das Bewertungssystem flieRen sowohl die positiven als auch negati-
ven Erfahrungen ein, die andere eBay-Mitglieder mit einem Handels-
partner gemacht haben. Grundlage fur die Entscheidung der Mitglieder,
welche Bewertung sei fur zutreffend und gerechtfertigt halten, bilden die
allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen tber den Ver-
lauf der Transaktionen nach Angebotsende. ... .

Der Informationsaustausch im Bewertungssystem und die Weitergabe
von Erfahrungen mit Handelspartnern an die Gemeinschaft ist eine we-
sentliche Basis flr das sichere und vertrauensvolle Handeln unter
eBay. Nur ein unabhangiges, neutrales Bewertungssystem, das unver-
falschte Bewertungsprofile abbildet, kann dies gewahrleisten.*

Die Antragstellerin behauptet, die von ihr wiedergegebenen Angaben in der Werbe-
anzeige entsprachen der Produktbeschreibung des Herstellers und seien so auf dem
Originaletikett wiedergeben.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, es liege ein Eingriff in den eingerichteten und
ausgetlibten Gewerbebetrieb vor. Die Tatsachenbehauptung des Antragsgegners sei
geeignet ihr Ansehen und ihre Kreditwirdigkeit erheblich herabzusetzen. Aufgrund
der Eigenart des Bewertungssystems bei eBay sei mit einer solchen sachlich unrich-
tigen negativen Bewertung der Vertrieb des konkreten Produkts, aber auch der Wei-
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tervertrieb sehr erschwert. Die AuRerung sei als Schmahkritik untersagungsfahig.
Ferner sei die Antragstellerin in ihrer persénlichen Ehre verletzt, da der Antragsgeg-

ner ihr Betrug vorwerfe.

Die Antragstellerin beantragt, _ ,
dem Antragsgegner aufzugeben, es unter Anordnung der gesetzlichen

Ordnungsmittel zu unterlassen:

Im Internet im Bev()erfungsforum des Internetauk-
tionshauses Ebay unter ,,http_://cgi?_.ébay.de/aw-
cgi/eBayISAPLAII?ViewFeedbacksuserid=get-well
ness-de” wortlich oder sinngemif zu behaupten

und/oder behaupten zu lassen. die Antracatellorin

«. 1.
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| admge [ D1 {fcoi2. sty . dnj ow-o{eBay (AP Aot bocbacku st ot eckoots-dn ] Pwocwon
] Coogle - | ] Mowsosiche Erstetuche | RS © scrnnirto - [istmicts ~ B rervorhoomn
endgditige Bewsrlung sin | Magatv i 2 2 B =
! Gezamt 81 00 300
Alla Bewsrtungan anzeigen Kir get-wolnass-d kaerogens o 0 o 0
Zesge get-wulloess-des s 31y Shop| &ngebole | Biahengs Mighegsmamen|
. Bewrentungen uber endere
Bewertungsprofile fir get-wellnesz-de Bewertungen Haig | Fragen ynd Antworten
8 Wenn Sia get-waliness-da sind; get. de war der Veckaufer = V
for get-weoline¢s-de Auf Kommeniare antworten gel-waiiness-de war der Kiufar = X
Ven . . Datem Artlkalnummar VX
hukas030200 ( 189 ) 231203093332 MEZ 2771824233 v
Lob : Alles bestens| Sebr schnelle Licferung| Topl+++ )
fnkaduse (8) 23.12.03 09:33.06 MEZ 2771884902 v
Lob : Pefeket il
dagmar19160 (5) 23.12.03 07:00:32 MEZ 2773337172 v
Lob : emfach Klasse rebungsloser Ablauf schnel und zuveriasng
demz25fitmess (3) & 22.12.03 21:17:42 MEZ 2770630703 v
Lob : Ich hoffe auf wetterhm gute musammenarbeit
demiz2 Sfitmess (3) 8 22.12.03 21:16:29 MEZ 2763126972 v
Lab : Ich hoffe auf weiterhin Rute Dusammenarbeit
muchaeldieiimann ( 50 % ) 22.12.03 20:49:51 MEZ 2773337102 v
Lob : Super schoeller VersandiDanke dafieMit euch geme weder HHIHIEL
manohable (34 ¥ ) 22.12.03 18:55:09 MEZ 2769803713 v
Beschwerde : statt der m der Werbung vorgegaugelten 750 mg Tribubus Terrestris nur 400 mg
Antwort von get-wellness-de - In der Auktion stebr 100 Zapscka 4 750 mgl Das gleche steht auf Verpackang!
nab-factory ( 34 ¢ ) 22.12.03 174932 MEZ 2771884282 v
Lob : Alles bestens danks (111 -}
ey , [T @ et

Der Antragsgegner beantragt,
wie geschehen zu erkennen.
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Der Antragsgegner bestreitet, die Antragstellerin stehe in irgendeiner Weise mit der
Firma ,Trading Master® im Zusammenhang. Er behauptet, eine Differenz des Inhalts-
stoffes um etwa die Halfte sei nicht normal und diese Differenz ergebe sich nicht un-
ter anderem aus dem Gewicht der Kapsel selbst. Ferner habe er die Beschwerde
nicht fir Jedermann sichtbar im Internet verdffentlicht. -

Er ist der Auffassung, ein Verfigungsanspruch liege nicht vor, da er auf Grund fal-
scher Werbe- und Mengenangaben Uber die Menge des Wirkstoffes , Tribulus Terre-

stris” in der Packung getauscht worden sei.

Auf die zwischen den Parteien gewechéelten Schriftsatze nebst Anlagen wird im Ub-
rigen Bezug genommen.

Entscheidunagasqgriinde

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung ist zuriickzuweisen, da der An-
tragstellerin ein Unterlassungsanspruch in der Sache unter keinem rechtlichen Ge- |
sichtspunkt gegen den Antragsgegner zusteht.

l.
Der Antragstellerin steht gegen den Antragsgegner ein Unterlassungsanspruch aus
§ 824 BGB nicht zu.

1.

Die Antragstellerin muss es im Rahmen eines einstweiligen Verfugungsverfahrens
hinnehmen, dass Tatsachenbehauptungen, die nicht offensichtlich unwahr sind, bei
dem vom dem Internetauktionhauses eBay vorgesehene Bewertungsverfahren ver-
dffentlicht werden. Ein Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung liegt hier nicht vor.

Das Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung in Form einer unwahren Tat-
sachenbehauptung eréibt sich aus einer Interessen- und Glterabwagung der Partei-
en, insbesondere aus dem Umstand, dass bei dem Internetauktionhauses eBay ein
spezielles Bewertungsverfahren existiert und es sich bei diesem System um ein Ver-
kaufsforum handelt, welches Unternehmer zum Verkauf von Produkten an eine Viel-
zahl von Verbrauchern benutzen. ' '
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Bei dem Bewertungsverfahren handelt es sich um ein System, dass den Mitgliedern
von eBay ermdglicht, Transaktionen zu bewerten, die sie Uber eBay abgeschlosssen
haben. Sinn und Zweck des Bewertungssystems ist es, an Hand von Bewertungen
der Kaufer ein aussagekraftiges Bild des Verkaufers der Offentlichkeit zu prasentie-
ren. Es soll als Grundlage fur Kaufentscheidungen anderer Kaufer dienen. ,Hierfur ist
es notwendig, dass sich die Handelspartner im Anschluss an die Transaktionen ge-
genseitig bewerten”, so die Statuten von eBay. Grundlage von Bewertungen bilden
die allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen Uber den Verlauf der
Transaktion nach dem Angebotsende. Der Informationsaustausch im Bewertungssy-
stem und die Weitergabe von Erfahrungen mit Handelspartnern an andere Interes-
senten bildet eine wesentliche Grundlage in einem zum Teil anonymisierten Handel
bei eBay.

Dem Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung steht auch nicht der Um-
stand entgegen, dass es ein Gewerbetreibender grundsatzlich nicht hinnehmen
muss, dass er bei wirtschaftlich nicht sehr bedeuteten Vertragen in der Offentlichkeit
mit AuRerung jeder Art konfrontiert wird. Die Antragstellerin hat sich bewuft dem
Handel in der Offentlichkeit ausgesetzt, insbesondere einem Handel Uber die Inter-
netplattform eBay. Handelt indes ein Unternehmen offentlich, um eine gréRt mogliche |
Vielzahl von Kunden zu erreichen und aquirieren zu kdnnen, so rechtfertigt dies auch
grundsatzlich eine GegenauRerung der Vertragspartner in der Offentlichkeit. Ein
Uberwiegendes Schutzinteresse seitens des Verkaufers besteht nicht.

Indes ist die Besonderheit bei dem Bewertungssystem von eBay, dass der derjenige,
der als Handelspartner mit einer Beschwerde in Form einer AuRerung konfrontiert
wird, nicht schutzlos ist. Vielmehr erdffnet das Bewertungssystem von eBay dem
Handelspartner die Mdaglichkeit, direkt und in einem unmittelbaren Zusammenhang
eine Gegenauflierung vorzunehmen,; somit werden schutzwlrdige Belange des Han-
delspartners berticksichtigt. Mithin kann der Handelspartner auf die Bewertung sofort
reagieren, um Dritten eine eigene Bewertungsgrundlage von der Sachlage zu ver-
schaffen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich wie bei
der Antragstellerin um eine Firma handelt, die sich unter einem Pseudonym dem
Markt prasentiert und-\ Handel betreibt. In einem solchen Fall, in dem andere Be-
zeichnungen einer Firma in der Offentlichkeit zum Zwecke des Handelstreibens vom
eigentlichen Geschaftsherrn benutzt werden, ist das Erfordernis einer offensichtli-
chen Rechtsverletzung gerechtfertigt, da nur in diesem Falle die schutzwtrdigen In-
teressen des eigentlichen Geschaftsherrn beeintrachtigt sind.
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Dem Interesse des Gewerbetreibenden stehen namlich die Interessen des Marktes
an umfassenden Informationen gegentber. Fir einen Marktteilnehmer bietet das
Bewertungsverfahren mit die einzige Informationsquelle tber den Geschaftspartner
und ist deshalb die Grundlage seiner Entscheidung zum Abschiuss eines Vertrages.

3.
An einer offensichtlichen Rechtsverletzung fehlt es hier, da es sich nicht um eine un-
wahre Tatsachenbehauptung handelt.

Die Antragstellerin warb mit der Aussage ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750
mg“. Dem entgegnete der Antragsgegner mit der Aussage, die Kapsein wirden le-
diglich 400 mg dieses Wirkstoffs enthalten. Dem tritt die Antragstellerin nicht entge-
gen. Vielmehr tragt sie vor, dass es zu Differenzen bei den Kapseln komme und dies
normal sei. Mithin greift sie die inhaltliche Aussage des Antragsgegners, dass nicht
750 mg des Wirkstoffes , Tribulus Terrestris” in einer Kapsel enthalten sind, nicht an.
Wie die Antragstellerin in ihrer Entgegnung namlich. Dritten mitteilte, liege das Ge-
samtgewicht der einzelnen Kapsel bei 750 mg. Diese Aussage hat der Antragsgeg-
ner nicht angegriffen, sondern hat vielmehr auf die Menge des Wirkstoffes in der

Kapsel abgestelit, die entgegen der Werbeaussage nicht bei 750 mg lag. |

Zwar mag die Herstellerangabe zutreffend sein — 100 Kapseln 4 750 mg — entschei-
dend ist, dass die Antragstellerin den unmittelbaren — blickfangmafiigen - Zusam-
menhang zwischen Wirkstoff und Gewicht von 750 mg hergestelit hat.

Il.

Ebenfalls scheidet ein Anspruch aus § 823 Abs.1 BGB i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB aus.
Ein rechtswidrige Eingriff in das Recht des eingerichteten und ausgelibten Gewerbe-
betriebs liegt aus oben ausgefiihrten Griinden nicht vor. Die Antragstellerin begibt
sich mit Produkten, die sie zum Verkauf anbietet, in die Offentlichkeit. In diesem Fall
muss sie auch negative Kritik hinnehmen, zumal es an einer unwahren Tatsachen-
behauptung fehlt.

Allein aus dem Umsténd, dass der Antragsgegner sich dahingehend gedulert hat,
die Antragstellerin ,gaukle® Dritten etwas vor, rechtfertigt einen Unterlassungsan-
spruch nicht. Diese wertende AuRerung basiert darauf, dass entgegen der Ankiindi-
gung der Antragstellerin — ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseiln a 750 mg" — diese ge-
rade nicht den Wirkstoff ,Tribulus Terrestris in der angekiindigten Menge enthalten
haben. Die in dem Wort ,vorgaukeln® enthaltene Wertung griindet sich mithin auf zu-
treffenden Tatsachen, die unter Berlicksichtigung der oben aufgezeigten Gesamtum-
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stdande keinen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, da auch kein Fall einer
,Schmahkritik* vorliegt. Auerhalb des Wettbewerbsrecht kommt ein Unterlassungs-
anspruch insbesondere aus §§ 823 Abs.1, 1004 BGB nur bei falschen Tatsachenbe-
hauptungen — hier nicht der Fall — oder bei Werturteilen, die als sog. ,Schmahkritik*
zu bezeichnen sind und ausschlieRlich dazu dienen, den Kritisierten zu diffamieren,
in Betracht (OLG Koin, MD 2004, 84, 87 — Warning).-Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrangenden Effekts ist der Begriff der
Schmaéhkritik eng definiert. Danach macht auch eine Uberzogene oder gar ausfallige
Kritik eine AuRerung fur sich genommen noch nicht zur Schmahung. Hinzutreten
muf vielmehr, daR bei der AuRerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sa-
che, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Sie mufd jenseits
auch polemischer und tiberspitzter Kritik in der persénlichen Herabsetzung bestehen
(BVerfG’, NJW 1995, 3303; Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.91). Hier basiert die
AuRerung des Antragsgegners darauf, dass die Antragstellerin blickfangmaRig mit
die Aussage warb ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg®“. Weitere Informatio-
nen standen dem Antragsgegner nicht zu, so dass fur ihn ein befechtigter Anlass
bestand, der AuRerung der Antragstellerin entgegen zu treten. Eine bloRe Diffamie-
rung der Antragstellerin liegt nicht vor.

1.

Ein Anspruch aus § 823 Abs.1i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB scheidet ebenfalls hinsicht-
lich des allgemeinen Personlichkeitsrechts der Firma Tradingmaster aus.

Die Antragstellerin beruft sich zwar auf ihr eigenes allgemeines Personlichkeitsrecht,
aber ein Eingriff in dieses liegt erkennbar nicht vor, da die Antragstellerin nicht per-
sénlich durch AuBerungen beeintrachtigt wurde. Vielmehr geht es um das Firmen-
Pseudonym ,get-weliness-de*, hinter dem die Firma Tradingmaster der Antragstelle-
rin steht.

Grundsatzlich kénnte sich auch eine Firma auf das allgemeine Persdnlichkeitsrecht
berufen, wenn einem Unternehmen betrUgerisché Handlungen vorgeworfen werden
(vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.139). Dies ist hier nicht der Fall, da das von
der Antragstellerin behauptete strafrechtlich relevante Verhalten seitens des An-
tragsgegners nicht besteht. Unbestritten enthalt die einzelne Kapsel nur 400 mg von
dem Wirkstoff | Tribulus Terrestris*.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs.1, 708 Nr.6, 711 S.1, 3 ZPO.
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Streitwert: 10.000 €

Dr. Wirtz von Hartz . Dr. Cru»mmenerl
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hat die 12.Zivilkkammer des Landgerichts DUsseldorf durch den Richter am Landge-
- richt Dr. Wirtz, den Richter von Hartz und den Richter am Landgericht Dr. Crum-

mener! auf die mundliche Verhandlung vom 04.02.2004

firRech t.erkannt:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird zuriick-

gewiesen.
Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahren zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des
auigiuiid des uinens vOisuetrual €ii DeUayes auweniucii, wei i
nicht der Antragsgegner vor der \/ollstreokung Sicherheit in glei-

cher Hohe leistet.

Tatbestand

Die Antragstellerin vertreibt Uber das Internetauktionhaus eBay unter dem Pseud-
onym ,get-wellness-de* einen Onlineshop fir Sporterndhrung und Fitnessprodukte.

Der Antragsgegner erwarb unter dem 2.12.2003 drei Packungen ,Tribulus Terrestris®,
eine Nahrungsmittelergdnzung ftr Sportler. Bei ,Tribulus Terrestris“ handelt es sich
um einen pflanzlichen Wirkstoff, der u.a. die kdrperliche Ausdauer unterstiitzt und
das Muskelwachstum férdert.

In der Produktbeschreibung hatte die Antragstellerin die Ware mit der Bezeichnung
,1ribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg" und darunter ,Das héchst dosierte Tri-
bulus auf dem Markt” beworben. Auf den Farbausdruck der eBay-Seite (B 1) nimmt
die Kammer Bezug.

Jede der Kapseln hat ein Gewicht von 750 mg. Nachdem der Antragsgegner drei
Packungen erhalten hatte, beschwerte er sich bei der Antragstellerin dartber, dass in
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der Kapsel von dem gewinschten Wirkstoff nur 400 mg enthalten sei. Unstreitig ist in
einer Kapsel weniger als 750 mg des Wirkstoffes enthalten. 4

Im Rahmen des bei der Internetplattform eBay Ublichen Bewertungssystems, verdf-
fentlichte eBay am 22.12.2003 aufgrund ihrer Statuten die Beschwerde des Antrags-
gegners auf dem Bewertungsprofil fir den Verkaufer ,get-wellness-de” mit folgendem
Wortlaut: ,Beschwerde: statt der in der Werbung vorgegaukelten 750'mg Tribulus
Terrestris nur 400 mg.” Im unmittelbaren Zusammenhang, namlich genau darunter
positioniert, antwortete die Antragstellerin: ,In der Auktion steht: 100 Kapseln a 750

mg! Das gleiche steht auf Verpackung!®. Auf der Verpackung steht: ,100 Kapseln a
750 mg“ (vgl. Anlage B 4). -

Aus den Statuten von eBay ergibt sich, dass grundsatzlich von Seiten eBay nicht in
das Bewertungssystem eingegriffen wird. Die abgegebenen Bewertungen werden
durch eBay weder verandert noch entfernt. Die Bewertungen der Handelspartner
sollen ein aussagekraftiges Bild von der Vertrauenswirdigkeit der Mitglieder wieder-
geben. Unter anderem heif3t es unter der Rubrik ,L6schung von Bewertungen®:

,In das Bewertungssystem flieRen sowohl die positiven als auch negati-
ven Erfahrungen ein, die andere eBay-Mitglieder mit einem Handels-
partner gemacht haben. Grundlage fur die Entscheidung der Mitglieder,
welche Bewertung sei fur zutreffend und gerechtfertigt halten, bilden die
allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen tber den Ver-
lauf der Transaktionen nach Angebotsende. ... .

Der Informationsaustausch im Bewertungssystem und die Weitergabe
von Erfahrungen mit Handelspartnern an die Gemeinschaft ist eine we-
sentliche Basis flr das sichere und vertrauensvolle Handeln unter
eBay. Nur ein unabhangiges, neutrales Bewertungssystem, das unver-
falschte Bewertungsprofile abbildet, kann dies gewahrleisten.*

Die Antragstellerin behauptet, die von ihr wiedergegebenen Angaben in der Werbe-
anzeige entsprachen der Produktbeschreibung des Herstellers und seien so auf dem
Originaletikett wiedergeben.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, es liege ein Eingriff in den eingerichteten und
ausgetlibten Gewerbebetrieb vor. Die Tatsachenbehauptung des Antragsgegners sei
geeignet ihr Ansehen und ihre Kreditwirdigkeit erheblich herabzusetzen. Aufgrund
der Eigenart des Bewertungssystems bei eBay sei mit einer solchen sachlich unrich-
tigen negativen Bewertung der Vertrieb des konkreten Produkts, aber auch der Wei-
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tervertrieb sehr erschwert. Die AuRerung sei als Schmahkritik untersagungsfahig.
Ferner sei die Antragstellerin in ihrer persénlichen Ehre verletzt, da der Antragsgeg-

ner ihr Betrug vorwerfe.

Die Antragstellerin beantragt, _ ,
dem Antragsgegner aufzugeben, es unter Anordnung der gesetzlichen

Ordnungsmittel zu unterlassen:

Im Internet im Bev()erfungsforum des Internetauk-
tionshauses Ebay unter ,,http_://cgi?_.ébay.de/aw-
cgi/eBayISAPLAII?ViewFeedbacksuserid=get-well
ness-de” wortlich oder sinngemif zu behaupten

und/oder behaupten zu lassen. die Antracatellorin

«. 1.

raune e

T i Yror | o Trav emoliaco-
1E I inrer v ung ehwas vor, insoesoitaere

Q
futd

(&4

l =
o - 5 - @ D (Y] o Cagroareon Brecen B3| B- G H - (=] :
| admge [ D1 {fcoi2. sty . dnj ow-o{eBay (AP Aot bocbacku st ot eckoots-dn ] Pwocwon
] Coogle - | ] Mowsosiche Erstetuche | RS © scrnnirto - [istmicts ~ B rervorhoomn
endgditige Bewsrlung sin | Magatv i 2 2 B =
! Gezamt 81 00 300
Alla Bewsrtungan anzeigen Kir get-wolnass-d kaerogens o 0 o 0
Zesge get-wulloess-des s 31y Shop| &ngebole | Biahengs Mighegsmamen|
. Bewrentungen uber endere
Bewertungsprofile fir get-wellnesz-de Bewertungen Haig | Fragen ynd Antworten
8 Wenn Sia get-waliness-da sind; get. de war der Veckaufer = V
for get-weoline¢s-de Auf Kommeniare antworten gel-waiiness-de war der Kiufar = X
Ven . . Datem Artlkalnummar VX
hukas030200 ( 189 ) 231203093332 MEZ 2771824233 v
Lob : Alles bestens| Sebr schnelle Licferung| Topl+++ )
fnkaduse (8) 23.12.03 09:33.06 MEZ 2771884902 v
Lob : Pefeket il
dagmar19160 (5) 23.12.03 07:00:32 MEZ 2773337172 v
Lob : emfach Klasse rebungsloser Ablauf schnel und zuveriasng
demz25fitmess (3) & 22.12.03 21:17:42 MEZ 2770630703 v
Lob : Ich hoffe auf wetterhm gute musammenarbeit
demiz2 Sfitmess (3) 8 22.12.03 21:16:29 MEZ 2763126972 v
Lab : Ich hoffe auf weiterhin Rute Dusammenarbeit
muchaeldieiimann ( 50 % ) 22.12.03 20:49:51 MEZ 2773337102 v
Lob : Super schoeller VersandiDanke dafieMit euch geme weder HHIHIEL
manohable (34 ¥ ) 22.12.03 18:55:09 MEZ 2769803713 v
Beschwerde : statt der m der Werbung vorgegaugelten 750 mg Tribubus Terrestris nur 400 mg
Antwort von get-wellness-de - In der Auktion stebr 100 Zapscka 4 750 mgl Das gleche steht auf Verpackang!
nab-factory ( 34 ¢ ) 22.12.03 174932 MEZ 2771884282 v
Lob : Alles bestens danks (111 -}
ey , [T @ et

Der Antragsgegner beantragt,
wie geschehen zu erkennen.
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Der Antragsgegner bestreitet, die Antragstellerin stehe in irgendeiner Weise mit der
Firma ,Trading Master® im Zusammenhang. Er behauptet, eine Differenz des Inhalts-
stoffes um etwa die Halfte sei nicht normal und diese Differenz ergebe sich nicht un-
ter anderem aus dem Gewicht der Kapsel selbst. Ferner habe er die Beschwerde
nicht fir Jedermann sichtbar im Internet verdffentlicht. -

Er ist der Auffassung, ein Verfigungsanspruch liege nicht vor, da er auf Grund fal-
scher Werbe- und Mengenangaben Uber die Menge des Wirkstoffes , Tribulus Terre-

stris” in der Packung getauscht worden sei.

Auf die zwischen den Parteien gewechéelten Schriftsatze nebst Anlagen wird im Ub-
rigen Bezug genommen.

Entscheidunagasqgriinde

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung ist zuriickzuweisen, da der An-
tragstellerin ein Unterlassungsanspruch in der Sache unter keinem rechtlichen Ge- |
sichtspunkt gegen den Antragsgegner zusteht.

l.
Der Antragstellerin steht gegen den Antragsgegner ein Unterlassungsanspruch aus
§ 824 BGB nicht zu.

1.

Die Antragstellerin muss es im Rahmen eines einstweiligen Verfugungsverfahrens
hinnehmen, dass Tatsachenbehauptungen, die nicht offensichtlich unwahr sind, bei
dem vom dem Internetauktionhauses eBay vorgesehene Bewertungsverfahren ver-
dffentlicht werden. Ein Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung liegt hier nicht vor.

Das Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung in Form einer unwahren Tat-
sachenbehauptung eréibt sich aus einer Interessen- und Glterabwagung der Partei-
en, insbesondere aus dem Umstand, dass bei dem Internetauktionhauses eBay ein
spezielles Bewertungsverfahren existiert und es sich bei diesem System um ein Ver-
kaufsforum handelt, welches Unternehmer zum Verkauf von Produkten an eine Viel-
zahl von Verbrauchern benutzen. ' '
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Bei dem Bewertungsverfahren handelt es sich um ein System, dass den Mitgliedern
von eBay ermdglicht, Transaktionen zu bewerten, die sie Uber eBay abgeschlosssen
haben. Sinn und Zweck des Bewertungssystems ist es, an Hand von Bewertungen
der Kaufer ein aussagekraftiges Bild des Verkaufers der Offentlichkeit zu prasentie-
ren. Es soll als Grundlage fur Kaufentscheidungen anderer Kaufer dienen. ,Hierfur ist
es notwendig, dass sich die Handelspartner im Anschluss an die Transaktionen ge-
genseitig bewerten”, so die Statuten von eBay. Grundlage von Bewertungen bilden
die allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen Uber den Verlauf der
Transaktion nach dem Angebotsende. Der Informationsaustausch im Bewertungssy-
stem und die Weitergabe von Erfahrungen mit Handelspartnern an andere Interes-
senten bildet eine wesentliche Grundlage in einem zum Teil anonymisierten Handel
bei eBay.

Dem Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung steht auch nicht der Um-
stand entgegen, dass es ein Gewerbetreibender grundsatzlich nicht hinnehmen
muss, dass er bei wirtschaftlich nicht sehr bedeuteten Vertragen in der Offentlichkeit
mit AuRerung jeder Art konfrontiert wird. Die Antragstellerin hat sich bewuft dem
Handel in der Offentlichkeit ausgesetzt, insbesondere einem Handel Uber die Inter-
netplattform eBay. Handelt indes ein Unternehmen offentlich, um eine gréRt mogliche |
Vielzahl von Kunden zu erreichen und aquirieren zu kdnnen, so rechtfertigt dies auch
grundsatzlich eine GegenauRerung der Vertragspartner in der Offentlichkeit. Ein
Uberwiegendes Schutzinteresse seitens des Verkaufers besteht nicht.

Indes ist die Besonderheit bei dem Bewertungssystem von eBay, dass der derjenige,
der als Handelspartner mit einer Beschwerde in Form einer AuRerung konfrontiert
wird, nicht schutzlos ist. Vielmehr erdffnet das Bewertungssystem von eBay dem
Handelspartner die Mdaglichkeit, direkt und in einem unmittelbaren Zusammenhang
eine Gegenauflierung vorzunehmen,; somit werden schutzwlrdige Belange des Han-
delspartners berticksichtigt. Mithin kann der Handelspartner auf die Bewertung sofort
reagieren, um Dritten eine eigene Bewertungsgrundlage von der Sachlage zu ver-
schaffen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich wie bei
der Antragstellerin um eine Firma handelt, die sich unter einem Pseudonym dem
Markt prasentiert und-\ Handel betreibt. In einem solchen Fall, in dem andere Be-
zeichnungen einer Firma in der Offentlichkeit zum Zwecke des Handelstreibens vom
eigentlichen Geschaftsherrn benutzt werden, ist das Erfordernis einer offensichtli-
chen Rechtsverletzung gerechtfertigt, da nur in diesem Falle die schutzwtrdigen In-
teressen des eigentlichen Geschaftsherrn beeintrachtigt sind.
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Dem Interesse des Gewerbetreibenden stehen namlich die Interessen des Marktes
an umfassenden Informationen gegentber. Fir einen Marktteilnehmer bietet das
Bewertungsverfahren mit die einzige Informationsquelle tber den Geschaftspartner
und ist deshalb die Grundlage seiner Entscheidung zum Abschiuss eines Vertrages.

3.
An einer offensichtlichen Rechtsverletzung fehlt es hier, da es sich nicht um eine un-
wahre Tatsachenbehauptung handelt.

Die Antragstellerin warb mit der Aussage ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750
mg“. Dem entgegnete der Antragsgegner mit der Aussage, die Kapsein wirden le-
diglich 400 mg dieses Wirkstoffs enthalten. Dem tritt die Antragstellerin nicht entge-
gen. Vielmehr tragt sie vor, dass es zu Differenzen bei den Kapseln komme und dies
normal sei. Mithin greift sie die inhaltliche Aussage des Antragsgegners, dass nicht
750 mg des Wirkstoffes , Tribulus Terrestris” in einer Kapsel enthalten sind, nicht an.
Wie die Antragstellerin in ihrer Entgegnung namlich. Dritten mitteilte, liege das Ge-
samtgewicht der einzelnen Kapsel bei 750 mg. Diese Aussage hat der Antragsgeg-
ner nicht angegriffen, sondern hat vielmehr auf die Menge des Wirkstoffes in der

Kapsel abgestelit, die entgegen der Werbeaussage nicht bei 750 mg lag. |

Zwar mag die Herstellerangabe zutreffend sein — 100 Kapseln 4 750 mg — entschei-
dend ist, dass die Antragstellerin den unmittelbaren — blickfangmafiigen - Zusam-
menhang zwischen Wirkstoff und Gewicht von 750 mg hergestelit hat.

Il.

Ebenfalls scheidet ein Anspruch aus § 823 Abs.1 BGB i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB aus.
Ein rechtswidrige Eingriff in das Recht des eingerichteten und ausgelibten Gewerbe-
betriebs liegt aus oben ausgefiihrten Griinden nicht vor. Die Antragstellerin begibt
sich mit Produkten, die sie zum Verkauf anbietet, in die Offentlichkeit. In diesem Fall
muss sie auch negative Kritik hinnehmen, zumal es an einer unwahren Tatsachen-
behauptung fehlt.

Allein aus dem Umsténd, dass der Antragsgegner sich dahingehend gedulert hat,
die Antragstellerin ,gaukle® Dritten etwas vor, rechtfertigt einen Unterlassungsan-
spruch nicht. Diese wertende AuRerung basiert darauf, dass entgegen der Ankiindi-
gung der Antragstellerin — ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseiln a 750 mg" — diese ge-
rade nicht den Wirkstoff ,Tribulus Terrestris in der angekiindigten Menge enthalten
haben. Die in dem Wort ,vorgaukeln® enthaltene Wertung griindet sich mithin auf zu-
treffenden Tatsachen, die unter Berlicksichtigung der oben aufgezeigten Gesamtum-
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stdande keinen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, da auch kein Fall einer
,Schmahkritik* vorliegt. Auerhalb des Wettbewerbsrecht kommt ein Unterlassungs-
anspruch insbesondere aus §§ 823 Abs.1, 1004 BGB nur bei falschen Tatsachenbe-
hauptungen — hier nicht der Fall — oder bei Werturteilen, die als sog. ,Schmahkritik*
zu bezeichnen sind und ausschlieRlich dazu dienen, den Kritisierten zu diffamieren,
in Betracht (OLG Koin, MD 2004, 84, 87 — Warning).-Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrangenden Effekts ist der Begriff der
Schmaéhkritik eng definiert. Danach macht auch eine Uberzogene oder gar ausfallige
Kritik eine AuRerung fur sich genommen noch nicht zur Schmahung. Hinzutreten
muf vielmehr, daR bei der AuRerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sa-
che, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Sie mufd jenseits
auch polemischer und tiberspitzter Kritik in der persénlichen Herabsetzung bestehen
(BVerfG’, NJW 1995, 3303; Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.91). Hier basiert die
AuRerung des Antragsgegners darauf, dass die Antragstellerin blickfangmaRig mit
die Aussage warb ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg®“. Weitere Informatio-
nen standen dem Antragsgegner nicht zu, so dass fur ihn ein befechtigter Anlass
bestand, der AuRerung der Antragstellerin entgegen zu treten. Eine bloRe Diffamie-
rung der Antragstellerin liegt nicht vor.

1.

Ein Anspruch aus § 823 Abs.1i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB scheidet ebenfalls hinsicht-
lich des allgemeinen Personlichkeitsrechts der Firma Tradingmaster aus.

Die Antragstellerin beruft sich zwar auf ihr eigenes allgemeines Personlichkeitsrecht,
aber ein Eingriff in dieses liegt erkennbar nicht vor, da die Antragstellerin nicht per-
sénlich durch AuBerungen beeintrachtigt wurde. Vielmehr geht es um das Firmen-
Pseudonym ,get-weliness-de*, hinter dem die Firma Tradingmaster der Antragstelle-
rin steht.

Grundsatzlich kénnte sich auch eine Firma auf das allgemeine Persdnlichkeitsrecht
berufen, wenn einem Unternehmen betrUgerisché Handlungen vorgeworfen werden
(vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.139). Dies ist hier nicht der Fall, da das von
der Antragstellerin behauptete strafrechtlich relevante Verhalten seitens des An-
tragsgegners nicht besteht. Unbestritten enthalt die einzelne Kapsel nur 400 mg von
dem Wirkstoff | Tribulus Terrestris*.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs.1, 708 Nr.6, 711 S.1, 3 ZPO.
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Streitwert: 10.000 €

Dr. Wirtz von Hartz . Dr. Cru»mmenerl
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12 O 6/04 Verkiindetam 18.02.2004
Becker, JA

als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfliigung

gegen

Antragsgegner,
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hat die 12.Zivilkkammer des Landgerichts DUsseldorf durch den Richter am Landge-
- richt Dr. Wirtz, den Richter von Hartz und den Richter am Landgericht Dr. Crum-

mener! auf die mundliche Verhandlung vom 04.02.2004

firRech t.erkannt:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird zuriick-

gewiesen.
Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahren zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des
auigiuiid des uinens vOisuetrual €ii DeUayes auweniucii, wei i
nicht der Antragsgegner vor der \/ollstreokung Sicherheit in glei-

cher Hohe leistet.

Tatbestand

Die Antragstellerin vertreibt Uber das Internetauktionhaus eBay unter dem Pseud-
onym ,get-wellness-de* einen Onlineshop fir Sporterndhrung und Fitnessprodukte.

Der Antragsgegner erwarb unter dem 2.12.2003 drei Packungen ,Tribulus Terrestris®,
eine Nahrungsmittelergdnzung ftr Sportler. Bei ,Tribulus Terrestris“ handelt es sich
um einen pflanzlichen Wirkstoff, der u.a. die kdrperliche Ausdauer unterstiitzt und
das Muskelwachstum férdert.

In der Produktbeschreibung hatte die Antragstellerin die Ware mit der Bezeichnung
,1ribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg" und darunter ,Das héchst dosierte Tri-
bulus auf dem Markt” beworben. Auf den Farbausdruck der eBay-Seite (B 1) nimmt
die Kammer Bezug.

Jede der Kapseln hat ein Gewicht von 750 mg. Nachdem der Antragsgegner drei
Packungen erhalten hatte, beschwerte er sich bei der Antragstellerin dartber, dass in
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der Kapsel von dem gewinschten Wirkstoff nur 400 mg enthalten sei. Unstreitig ist in
einer Kapsel weniger als 750 mg des Wirkstoffes enthalten. 4

Im Rahmen des bei der Internetplattform eBay Ublichen Bewertungssystems, verdf-
fentlichte eBay am 22.12.2003 aufgrund ihrer Statuten die Beschwerde des Antrags-
gegners auf dem Bewertungsprofil fir den Verkaufer ,get-wellness-de” mit folgendem
Wortlaut: ,Beschwerde: statt der in der Werbung vorgegaukelten 750'mg Tribulus
Terrestris nur 400 mg.” Im unmittelbaren Zusammenhang, namlich genau darunter
positioniert, antwortete die Antragstellerin: ,In der Auktion steht: 100 Kapseln a 750

mg! Das gleiche steht auf Verpackung!®. Auf der Verpackung steht: ,100 Kapseln a
750 mg“ (vgl. Anlage B 4). -

Aus den Statuten von eBay ergibt sich, dass grundsatzlich von Seiten eBay nicht in
das Bewertungssystem eingegriffen wird. Die abgegebenen Bewertungen werden
durch eBay weder verandert noch entfernt. Die Bewertungen der Handelspartner
sollen ein aussagekraftiges Bild von der Vertrauenswirdigkeit der Mitglieder wieder-
geben. Unter anderem heif3t es unter der Rubrik ,L6schung von Bewertungen®:

,In das Bewertungssystem flieRen sowohl die positiven als auch negati-
ven Erfahrungen ein, die andere eBay-Mitglieder mit einem Handels-
partner gemacht haben. Grundlage fur die Entscheidung der Mitglieder,
welche Bewertung sei fur zutreffend und gerechtfertigt halten, bilden die
allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen tber den Ver-
lauf der Transaktionen nach Angebotsende. ... .

Der Informationsaustausch im Bewertungssystem und die Weitergabe
von Erfahrungen mit Handelspartnern an die Gemeinschaft ist eine we-
sentliche Basis flr das sichere und vertrauensvolle Handeln unter
eBay. Nur ein unabhangiges, neutrales Bewertungssystem, das unver-
falschte Bewertungsprofile abbildet, kann dies gewahrleisten.*

Die Antragstellerin behauptet, die von ihr wiedergegebenen Angaben in der Werbe-
anzeige entsprachen der Produktbeschreibung des Herstellers und seien so auf dem
Originaletikett wiedergeben.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, es liege ein Eingriff in den eingerichteten und
ausgetlibten Gewerbebetrieb vor. Die Tatsachenbehauptung des Antragsgegners sei
geeignet ihr Ansehen und ihre Kreditwirdigkeit erheblich herabzusetzen. Aufgrund
der Eigenart des Bewertungssystems bei eBay sei mit einer solchen sachlich unrich-
tigen negativen Bewertung der Vertrieb des konkreten Produkts, aber auch der Wei-
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tervertrieb sehr erschwert. Die AuRerung sei als Schmahkritik untersagungsfahig.
Ferner sei die Antragstellerin in ihrer persénlichen Ehre verletzt, da der Antragsgeg-

ner ihr Betrug vorwerfe.

Die Antragstellerin beantragt, _ ,
dem Antragsgegner aufzugeben, es unter Anordnung der gesetzlichen

Ordnungsmittel zu unterlassen:

Im Internet im Bev()erfungsforum des Internetauk-
tionshauses Ebay unter ,,http_://cgi?_.ébay.de/aw-
cgi/eBayISAPLAII?ViewFeedbacksuserid=get-well
ness-de” wortlich oder sinngemif zu behaupten

und/oder behaupten zu lassen. die Antracatellorin

«. 1.

raune e

T i Yror | o Trav emoliaco-
1E I inrer v ung ehwas vor, insoesoitaere

Q
futd

(&4

l =
o - 5 - @ D (Y] o Cagroareon Brecen B3| B- G H - (=] :
| admge [ D1 {fcoi2. sty . dnj ow-o{eBay (AP Aot bocbacku st ot eckoots-dn ] Pwocwon
] Coogle - | ] Mowsosiche Erstetuche | RS © scrnnirto - [istmicts ~ B rervorhoomn
endgditige Bewsrlung sin | Magatv i 2 2 B =
! Gezamt 81 00 300
Alla Bewsrtungan anzeigen Kir get-wolnass-d kaerogens o 0 o 0
Zesge get-wulloess-des s 31y Shop| &ngebole | Biahengs Mighegsmamen|
. Bewrentungen uber endere
Bewertungsprofile fir get-wellnesz-de Bewertungen Haig | Fragen ynd Antworten
8 Wenn Sia get-waliness-da sind; get. de war der Veckaufer = V
for get-weoline¢s-de Auf Kommeniare antworten gel-waiiness-de war der Kiufar = X
Ven . . Datem Artlkalnummar VX
hukas030200 ( 189 ) 231203093332 MEZ 2771824233 v
Lob : Alles bestens| Sebr schnelle Licferung| Topl+++ )
fnkaduse (8) 23.12.03 09:33.06 MEZ 2771884902 v
Lob : Pefeket il
dagmar19160 (5) 23.12.03 07:00:32 MEZ 2773337172 v
Lob : emfach Klasse rebungsloser Ablauf schnel und zuveriasng
demz25fitmess (3) & 22.12.03 21:17:42 MEZ 2770630703 v
Lob : Ich hoffe auf wetterhm gute musammenarbeit
demiz2 Sfitmess (3) 8 22.12.03 21:16:29 MEZ 2763126972 v
Lab : Ich hoffe auf weiterhin Rute Dusammenarbeit
muchaeldieiimann ( 50 % ) 22.12.03 20:49:51 MEZ 2773337102 v
Lob : Super schoeller VersandiDanke dafieMit euch geme weder HHIHIEL
manohable (34 ¥ ) 22.12.03 18:55:09 MEZ 2769803713 v
Beschwerde : statt der m der Werbung vorgegaugelten 750 mg Tribubus Terrestris nur 400 mg
Antwort von get-wellness-de - In der Auktion stebr 100 Zapscka 4 750 mgl Das gleche steht auf Verpackang!
nab-factory ( 34 ¢ ) 22.12.03 174932 MEZ 2771884282 v
Lob : Alles bestens danks (111 -}
ey , [T @ et

Der Antragsgegner beantragt,
wie geschehen zu erkennen.
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Der Antragsgegner bestreitet, die Antragstellerin stehe in irgendeiner Weise mit der
Firma ,Trading Master® im Zusammenhang. Er behauptet, eine Differenz des Inhalts-
stoffes um etwa die Halfte sei nicht normal und diese Differenz ergebe sich nicht un-
ter anderem aus dem Gewicht der Kapsel selbst. Ferner habe er die Beschwerde
nicht fir Jedermann sichtbar im Internet verdffentlicht. -

Er ist der Auffassung, ein Verfigungsanspruch liege nicht vor, da er auf Grund fal-
scher Werbe- und Mengenangaben Uber die Menge des Wirkstoffes , Tribulus Terre-

stris” in der Packung getauscht worden sei.

Auf die zwischen den Parteien gewechéelten Schriftsatze nebst Anlagen wird im Ub-
rigen Bezug genommen.

Entscheidunagasqgriinde

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung ist zuriickzuweisen, da der An-
tragstellerin ein Unterlassungsanspruch in der Sache unter keinem rechtlichen Ge- |
sichtspunkt gegen den Antragsgegner zusteht.

l.
Der Antragstellerin steht gegen den Antragsgegner ein Unterlassungsanspruch aus
§ 824 BGB nicht zu.

1.

Die Antragstellerin muss es im Rahmen eines einstweiligen Verfugungsverfahrens
hinnehmen, dass Tatsachenbehauptungen, die nicht offensichtlich unwahr sind, bei
dem vom dem Internetauktionhauses eBay vorgesehene Bewertungsverfahren ver-
dffentlicht werden. Ein Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung liegt hier nicht vor.

Das Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung in Form einer unwahren Tat-
sachenbehauptung eréibt sich aus einer Interessen- und Glterabwagung der Partei-
en, insbesondere aus dem Umstand, dass bei dem Internetauktionhauses eBay ein
spezielles Bewertungsverfahren existiert und es sich bei diesem System um ein Ver-
kaufsforum handelt, welches Unternehmer zum Verkauf von Produkten an eine Viel-
zahl von Verbrauchern benutzen. ' '
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Bei dem Bewertungsverfahren handelt es sich um ein System, dass den Mitgliedern
von eBay ermdglicht, Transaktionen zu bewerten, die sie Uber eBay abgeschlosssen
haben. Sinn und Zweck des Bewertungssystems ist es, an Hand von Bewertungen
der Kaufer ein aussagekraftiges Bild des Verkaufers der Offentlichkeit zu prasentie-
ren. Es soll als Grundlage fur Kaufentscheidungen anderer Kaufer dienen. ,Hierfur ist
es notwendig, dass sich die Handelspartner im Anschluss an die Transaktionen ge-
genseitig bewerten”, so die Statuten von eBay. Grundlage von Bewertungen bilden
die allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen Uber den Verlauf der
Transaktion nach dem Angebotsende. Der Informationsaustausch im Bewertungssy-
stem und die Weitergabe von Erfahrungen mit Handelspartnern an andere Interes-
senten bildet eine wesentliche Grundlage in einem zum Teil anonymisierten Handel
bei eBay.

Dem Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung steht auch nicht der Um-
stand entgegen, dass es ein Gewerbetreibender grundsatzlich nicht hinnehmen
muss, dass er bei wirtschaftlich nicht sehr bedeuteten Vertragen in der Offentlichkeit
mit AuRerung jeder Art konfrontiert wird. Die Antragstellerin hat sich bewuft dem
Handel in der Offentlichkeit ausgesetzt, insbesondere einem Handel Uber die Inter-
netplattform eBay. Handelt indes ein Unternehmen offentlich, um eine gréRt mogliche |
Vielzahl von Kunden zu erreichen und aquirieren zu kdnnen, so rechtfertigt dies auch
grundsatzlich eine GegenauRerung der Vertragspartner in der Offentlichkeit. Ein
Uberwiegendes Schutzinteresse seitens des Verkaufers besteht nicht.

Indes ist die Besonderheit bei dem Bewertungssystem von eBay, dass der derjenige,
der als Handelspartner mit einer Beschwerde in Form einer AuRerung konfrontiert
wird, nicht schutzlos ist. Vielmehr erdffnet das Bewertungssystem von eBay dem
Handelspartner die Mdaglichkeit, direkt und in einem unmittelbaren Zusammenhang
eine Gegenauflierung vorzunehmen,; somit werden schutzwlrdige Belange des Han-
delspartners berticksichtigt. Mithin kann der Handelspartner auf die Bewertung sofort
reagieren, um Dritten eine eigene Bewertungsgrundlage von der Sachlage zu ver-
schaffen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich wie bei
der Antragstellerin um eine Firma handelt, die sich unter einem Pseudonym dem
Markt prasentiert und-\ Handel betreibt. In einem solchen Fall, in dem andere Be-
zeichnungen einer Firma in der Offentlichkeit zum Zwecke des Handelstreibens vom
eigentlichen Geschaftsherrn benutzt werden, ist das Erfordernis einer offensichtli-
chen Rechtsverletzung gerechtfertigt, da nur in diesem Falle die schutzwtrdigen In-
teressen des eigentlichen Geschaftsherrn beeintrachtigt sind.
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Dem Interesse des Gewerbetreibenden stehen namlich die Interessen des Marktes
an umfassenden Informationen gegentber. Fir einen Marktteilnehmer bietet das
Bewertungsverfahren mit die einzige Informationsquelle tber den Geschaftspartner
und ist deshalb die Grundlage seiner Entscheidung zum Abschiuss eines Vertrages.

3.
An einer offensichtlichen Rechtsverletzung fehlt es hier, da es sich nicht um eine un-
wahre Tatsachenbehauptung handelt.

Die Antragstellerin warb mit der Aussage ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750
mg“. Dem entgegnete der Antragsgegner mit der Aussage, die Kapsein wirden le-
diglich 400 mg dieses Wirkstoffs enthalten. Dem tritt die Antragstellerin nicht entge-
gen. Vielmehr tragt sie vor, dass es zu Differenzen bei den Kapseln komme und dies
normal sei. Mithin greift sie die inhaltliche Aussage des Antragsgegners, dass nicht
750 mg des Wirkstoffes , Tribulus Terrestris” in einer Kapsel enthalten sind, nicht an.
Wie die Antragstellerin in ihrer Entgegnung namlich. Dritten mitteilte, liege das Ge-
samtgewicht der einzelnen Kapsel bei 750 mg. Diese Aussage hat der Antragsgeg-
ner nicht angegriffen, sondern hat vielmehr auf die Menge des Wirkstoffes in der

Kapsel abgestelit, die entgegen der Werbeaussage nicht bei 750 mg lag. |

Zwar mag die Herstellerangabe zutreffend sein — 100 Kapseln 4 750 mg — entschei-
dend ist, dass die Antragstellerin den unmittelbaren — blickfangmafiigen - Zusam-
menhang zwischen Wirkstoff und Gewicht von 750 mg hergestelit hat.

Il.

Ebenfalls scheidet ein Anspruch aus § 823 Abs.1 BGB i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB aus.
Ein rechtswidrige Eingriff in das Recht des eingerichteten und ausgelibten Gewerbe-
betriebs liegt aus oben ausgefiihrten Griinden nicht vor. Die Antragstellerin begibt
sich mit Produkten, die sie zum Verkauf anbietet, in die Offentlichkeit. In diesem Fall
muss sie auch negative Kritik hinnehmen, zumal es an einer unwahren Tatsachen-
behauptung fehlt.

Allein aus dem Umsténd, dass der Antragsgegner sich dahingehend gedulert hat,
die Antragstellerin ,gaukle® Dritten etwas vor, rechtfertigt einen Unterlassungsan-
spruch nicht. Diese wertende AuRerung basiert darauf, dass entgegen der Ankiindi-
gung der Antragstellerin — ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseiln a 750 mg" — diese ge-
rade nicht den Wirkstoff ,Tribulus Terrestris in der angekiindigten Menge enthalten
haben. Die in dem Wort ,vorgaukeln® enthaltene Wertung griindet sich mithin auf zu-
treffenden Tatsachen, die unter Berlicksichtigung der oben aufgezeigten Gesamtum-
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stdande keinen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, da auch kein Fall einer
,Schmahkritik* vorliegt. Auerhalb des Wettbewerbsrecht kommt ein Unterlassungs-
anspruch insbesondere aus §§ 823 Abs.1, 1004 BGB nur bei falschen Tatsachenbe-
hauptungen — hier nicht der Fall — oder bei Werturteilen, die als sog. ,Schmahkritik*
zu bezeichnen sind und ausschlieRlich dazu dienen, den Kritisierten zu diffamieren,
in Betracht (OLG Koin, MD 2004, 84, 87 — Warning).-Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrangenden Effekts ist der Begriff der
Schmaéhkritik eng definiert. Danach macht auch eine Uberzogene oder gar ausfallige
Kritik eine AuRerung fur sich genommen noch nicht zur Schmahung. Hinzutreten
muf vielmehr, daR bei der AuRerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sa-
che, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Sie mufd jenseits
auch polemischer und tiberspitzter Kritik in der persénlichen Herabsetzung bestehen
(BVerfG’, NJW 1995, 3303; Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.91). Hier basiert die
AuRerung des Antragsgegners darauf, dass die Antragstellerin blickfangmaRig mit
die Aussage warb ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg®“. Weitere Informatio-
nen standen dem Antragsgegner nicht zu, so dass fur ihn ein befechtigter Anlass
bestand, der AuRerung der Antragstellerin entgegen zu treten. Eine bloRe Diffamie-
rung der Antragstellerin liegt nicht vor.

1.

Ein Anspruch aus § 823 Abs.1i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB scheidet ebenfalls hinsicht-
lich des allgemeinen Personlichkeitsrechts der Firma Tradingmaster aus.

Die Antragstellerin beruft sich zwar auf ihr eigenes allgemeines Personlichkeitsrecht,
aber ein Eingriff in dieses liegt erkennbar nicht vor, da die Antragstellerin nicht per-
sénlich durch AuBerungen beeintrachtigt wurde. Vielmehr geht es um das Firmen-
Pseudonym ,get-weliness-de*, hinter dem die Firma Tradingmaster der Antragstelle-
rin steht.

Grundsatzlich kénnte sich auch eine Firma auf das allgemeine Persdnlichkeitsrecht
berufen, wenn einem Unternehmen betrUgerisché Handlungen vorgeworfen werden
(vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.139). Dies ist hier nicht der Fall, da das von
der Antragstellerin behauptete strafrechtlich relevante Verhalten seitens des An-
tragsgegners nicht besteht. Unbestritten enthalt die einzelne Kapsel nur 400 mg von
dem Wirkstoff | Tribulus Terrestris*.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs.1, 708 Nr.6, 711 S.1, 3 ZPO.
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Streitwert: 10.000 €

Dr. Wirtz von Hartz . Dr. Cru»mmenerl

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift flr Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

g . o VT
Gmbch e::,.u@l,mx Lot ““:zcl.%(%'?(‘&i’*dvéi"éﬁ
) !f:!3&5(;%55[(5&%%}655‘5@#

T JEgEE g
' VEE LU
AN R
Eory T’;uz\ﬁ
oonag.g

LANDGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES
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12 O 6/04 Verkiindetam 18.02.2004
Becker, JA

als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfliigung

gegen

Antragsgegner,
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hat die 12.Zivilkkammer des Landgerichts DUsseldorf durch den Richter am Landge-
- richt Dr. Wirtz, den Richter von Hartz und den Richter am Landgericht Dr. Crum-

mener! auf die mundliche Verhandlung vom 04.02.2004

firRech t.erkannt:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung wird zuriick-

gewiesen.
Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahren zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Antragstellerin darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des
auigiuiid des uinens vOisuetrual €ii DeUayes auweniucii, wei i
nicht der Antragsgegner vor der \/ollstreokung Sicherheit in glei-

cher Hohe leistet.

Tatbestand

Die Antragstellerin vertreibt Uber das Internetauktionhaus eBay unter dem Pseud-
onym ,get-wellness-de* einen Onlineshop fir Sporterndhrung und Fitnessprodukte.

Der Antragsgegner erwarb unter dem 2.12.2003 drei Packungen ,Tribulus Terrestris®,
eine Nahrungsmittelergdnzung ftr Sportler. Bei ,Tribulus Terrestris“ handelt es sich
um einen pflanzlichen Wirkstoff, der u.a. die kdrperliche Ausdauer unterstiitzt und
das Muskelwachstum férdert.

In der Produktbeschreibung hatte die Antragstellerin die Ware mit der Bezeichnung
,1ribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg" und darunter ,Das héchst dosierte Tri-
bulus auf dem Markt” beworben. Auf den Farbausdruck der eBay-Seite (B 1) nimmt
die Kammer Bezug.

Jede der Kapseln hat ein Gewicht von 750 mg. Nachdem der Antragsgegner drei
Packungen erhalten hatte, beschwerte er sich bei der Antragstellerin dartber, dass in
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der Kapsel von dem gewinschten Wirkstoff nur 400 mg enthalten sei. Unstreitig ist in
einer Kapsel weniger als 750 mg des Wirkstoffes enthalten. 4

Im Rahmen des bei der Internetplattform eBay Ublichen Bewertungssystems, verdf-
fentlichte eBay am 22.12.2003 aufgrund ihrer Statuten die Beschwerde des Antrags-
gegners auf dem Bewertungsprofil fir den Verkaufer ,get-wellness-de” mit folgendem
Wortlaut: ,Beschwerde: statt der in der Werbung vorgegaukelten 750'mg Tribulus
Terrestris nur 400 mg.” Im unmittelbaren Zusammenhang, namlich genau darunter
positioniert, antwortete die Antragstellerin: ,In der Auktion steht: 100 Kapseln a 750

mg! Das gleiche steht auf Verpackung!®. Auf der Verpackung steht: ,100 Kapseln a
750 mg“ (vgl. Anlage B 4). -

Aus den Statuten von eBay ergibt sich, dass grundsatzlich von Seiten eBay nicht in
das Bewertungssystem eingegriffen wird. Die abgegebenen Bewertungen werden
durch eBay weder verandert noch entfernt. Die Bewertungen der Handelspartner
sollen ein aussagekraftiges Bild von der Vertrauenswirdigkeit der Mitglieder wieder-
geben. Unter anderem heif3t es unter der Rubrik ,L6schung von Bewertungen®:

,In das Bewertungssystem flieRen sowohl die positiven als auch negati-
ven Erfahrungen ein, die andere eBay-Mitglieder mit einem Handels-
partner gemacht haben. Grundlage fur die Entscheidung der Mitglieder,
welche Bewertung sei fur zutreffend und gerechtfertigt halten, bilden die
allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen tber den Ver-
lauf der Transaktionen nach Angebotsende. ... .

Der Informationsaustausch im Bewertungssystem und die Weitergabe
von Erfahrungen mit Handelspartnern an die Gemeinschaft ist eine we-
sentliche Basis flr das sichere und vertrauensvolle Handeln unter
eBay. Nur ein unabhangiges, neutrales Bewertungssystem, das unver-
falschte Bewertungsprofile abbildet, kann dies gewahrleisten.*

Die Antragstellerin behauptet, die von ihr wiedergegebenen Angaben in der Werbe-
anzeige entsprachen der Produktbeschreibung des Herstellers und seien so auf dem
Originaletikett wiedergeben.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, es liege ein Eingriff in den eingerichteten und
ausgetlibten Gewerbebetrieb vor. Die Tatsachenbehauptung des Antragsgegners sei
geeignet ihr Ansehen und ihre Kreditwirdigkeit erheblich herabzusetzen. Aufgrund
der Eigenart des Bewertungssystems bei eBay sei mit einer solchen sachlich unrich-
tigen negativen Bewertung der Vertrieb des konkreten Produkts, aber auch der Wei-
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tervertrieb sehr erschwert. Die AuRerung sei als Schmahkritik untersagungsfahig.
Ferner sei die Antragstellerin in ihrer persénlichen Ehre verletzt, da der Antragsgeg-

ner ihr Betrug vorwerfe.

Die Antragstellerin beantragt, _ ,
dem Antragsgegner aufzugeben, es unter Anordnung der gesetzlichen

Ordnungsmittel zu unterlassen:

Im Internet im Bev()erfungsforum des Internetauk-
tionshauses Ebay unter ,,http_://cgi?_.ébay.de/aw-
cgi/eBayISAPLAII?ViewFeedbacksuserid=get-well
ness-de” wortlich oder sinngemif zu behaupten

und/oder behaupten zu lassen. die Antracatellorin

«. 1.

raune e

T i Yror | o Trav emoliaco-
1E I inrer v ung ehwas vor, insoesoitaere

Q
futd

(&4

l =
o - 5 - @ D (Y] o Cagroareon Brecen B3| B- G H - (=] :
| admge [ D1 {fcoi2. sty . dnj ow-o{eBay (AP Aot bocbacku st ot eckoots-dn ] Pwocwon
] Coogle - | ] Mowsosiche Erstetuche | RS © scrnnirto - [istmicts ~ B rervorhoomn
endgditige Bewsrlung sin | Magatv i 2 2 B =
! Gezamt 81 00 300
Alla Bewsrtungan anzeigen Kir get-wolnass-d kaerogens o 0 o 0
Zesge get-wulloess-des s 31y Shop| &ngebole | Biahengs Mighegsmamen|
. Bewrentungen uber endere
Bewertungsprofile fir get-wellnesz-de Bewertungen Haig | Fragen ynd Antworten
8 Wenn Sia get-waliness-da sind; get. de war der Veckaufer = V
for get-weoline¢s-de Auf Kommeniare antworten gel-waiiness-de war der Kiufar = X
Ven . . Datem Artlkalnummar VX
hukas030200 ( 189 ) 231203093332 MEZ 2771824233 v
Lob : Alles bestens| Sebr schnelle Licferung| Topl+++ )
fnkaduse (8) 23.12.03 09:33.06 MEZ 2771884902 v
Lob : Pefeket il
dagmar19160 (5) 23.12.03 07:00:32 MEZ 2773337172 v
Lob : emfach Klasse rebungsloser Ablauf schnel und zuveriasng
demz25fitmess (3) & 22.12.03 21:17:42 MEZ 2770630703 v
Lob : Ich hoffe auf wetterhm gute musammenarbeit
demiz2 Sfitmess (3) 8 22.12.03 21:16:29 MEZ 2763126972 v
Lab : Ich hoffe auf weiterhin Rute Dusammenarbeit
muchaeldieiimann ( 50 % ) 22.12.03 20:49:51 MEZ 2773337102 v
Lob : Super schoeller VersandiDanke dafieMit euch geme weder HHIHIEL
manohable (34 ¥ ) 22.12.03 18:55:09 MEZ 2769803713 v
Beschwerde : statt der m der Werbung vorgegaugelten 750 mg Tribubus Terrestris nur 400 mg
Antwort von get-wellness-de - In der Auktion stebr 100 Zapscka 4 750 mgl Das gleche steht auf Verpackang!
nab-factory ( 34 ¢ ) 22.12.03 174932 MEZ 2771884282 v
Lob : Alles bestens danks (111 -}
ey , [T @ et

Der Antragsgegner beantragt,
wie geschehen zu erkennen.
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Der Antragsgegner bestreitet, die Antragstellerin stehe in irgendeiner Weise mit der
Firma ,Trading Master® im Zusammenhang. Er behauptet, eine Differenz des Inhalts-
stoffes um etwa die Halfte sei nicht normal und diese Differenz ergebe sich nicht un-
ter anderem aus dem Gewicht der Kapsel selbst. Ferner habe er die Beschwerde
nicht fir Jedermann sichtbar im Internet verdffentlicht. -

Er ist der Auffassung, ein Verfigungsanspruch liege nicht vor, da er auf Grund fal-
scher Werbe- und Mengenangaben Uber die Menge des Wirkstoffes , Tribulus Terre-

stris” in der Packung getauscht worden sei.

Auf die zwischen den Parteien gewechéelten Schriftsatze nebst Anlagen wird im Ub-
rigen Bezug genommen.

Entscheidunagasqgriinde

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung ist zuriickzuweisen, da der An-
tragstellerin ein Unterlassungsanspruch in der Sache unter keinem rechtlichen Ge- |
sichtspunkt gegen den Antragsgegner zusteht.

l.
Der Antragstellerin steht gegen den Antragsgegner ein Unterlassungsanspruch aus
§ 824 BGB nicht zu.

1.

Die Antragstellerin muss es im Rahmen eines einstweiligen Verfugungsverfahrens
hinnehmen, dass Tatsachenbehauptungen, die nicht offensichtlich unwahr sind, bei
dem vom dem Internetauktionhauses eBay vorgesehene Bewertungsverfahren ver-
dffentlicht werden. Ein Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung liegt hier nicht vor.

Das Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung in Form einer unwahren Tat-
sachenbehauptung eréibt sich aus einer Interessen- und Glterabwagung der Partei-
en, insbesondere aus dem Umstand, dass bei dem Internetauktionhauses eBay ein
spezielles Bewertungsverfahren existiert und es sich bei diesem System um ein Ver-
kaufsforum handelt, welches Unternehmer zum Verkauf von Produkten an eine Viel-
zahl von Verbrauchern benutzen. ' '
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Bei dem Bewertungsverfahren handelt es sich um ein System, dass den Mitgliedern
von eBay ermdglicht, Transaktionen zu bewerten, die sie Uber eBay abgeschlosssen
haben. Sinn und Zweck des Bewertungssystems ist es, an Hand von Bewertungen
der Kaufer ein aussagekraftiges Bild des Verkaufers der Offentlichkeit zu prasentie-
ren. Es soll als Grundlage fur Kaufentscheidungen anderer Kaufer dienen. ,Hierfur ist
es notwendig, dass sich die Handelspartner im Anschluss an die Transaktionen ge-
genseitig bewerten”, so die Statuten von eBay. Grundlage von Bewertungen bilden
die allein den Handelspartnern zuganglichen Informationen Uber den Verlauf der
Transaktion nach dem Angebotsende. Der Informationsaustausch im Bewertungssy-
stem und die Weitergabe von Erfahrungen mit Handelspartnern an andere Interes-
senten bildet eine wesentliche Grundlage in einem zum Teil anonymisierten Handel
bei eBay.

Dem Erfordernis einer offensichtlichen Rechtsverletzung steht auch nicht der Um-
stand entgegen, dass es ein Gewerbetreibender grundsatzlich nicht hinnehmen
muss, dass er bei wirtschaftlich nicht sehr bedeuteten Vertragen in der Offentlichkeit
mit AuRerung jeder Art konfrontiert wird. Die Antragstellerin hat sich bewuft dem
Handel in der Offentlichkeit ausgesetzt, insbesondere einem Handel Uber die Inter-
netplattform eBay. Handelt indes ein Unternehmen offentlich, um eine gréRt mogliche |
Vielzahl von Kunden zu erreichen und aquirieren zu kdnnen, so rechtfertigt dies auch
grundsatzlich eine GegenauRerung der Vertragspartner in der Offentlichkeit. Ein
Uberwiegendes Schutzinteresse seitens des Verkaufers besteht nicht.

Indes ist die Besonderheit bei dem Bewertungssystem von eBay, dass der derjenige,
der als Handelspartner mit einer Beschwerde in Form einer AuRerung konfrontiert
wird, nicht schutzlos ist. Vielmehr erdffnet das Bewertungssystem von eBay dem
Handelspartner die Mdaglichkeit, direkt und in einem unmittelbaren Zusammenhang
eine Gegenauflierung vorzunehmen,; somit werden schutzwlrdige Belange des Han-
delspartners berticksichtigt. Mithin kann der Handelspartner auf die Bewertung sofort
reagieren, um Dritten eine eigene Bewertungsgrundlage von der Sachlage zu ver-
schaffen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich wie bei
der Antragstellerin um eine Firma handelt, die sich unter einem Pseudonym dem
Markt prasentiert und-\ Handel betreibt. In einem solchen Fall, in dem andere Be-
zeichnungen einer Firma in der Offentlichkeit zum Zwecke des Handelstreibens vom
eigentlichen Geschaftsherrn benutzt werden, ist das Erfordernis einer offensichtli-
chen Rechtsverletzung gerechtfertigt, da nur in diesem Falle die schutzwtrdigen In-
teressen des eigentlichen Geschaftsherrn beeintrachtigt sind.
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Dem Interesse des Gewerbetreibenden stehen namlich die Interessen des Marktes
an umfassenden Informationen gegentber. Fir einen Marktteilnehmer bietet das
Bewertungsverfahren mit die einzige Informationsquelle tber den Geschaftspartner
und ist deshalb die Grundlage seiner Entscheidung zum Abschiuss eines Vertrages.

3.
An einer offensichtlichen Rechtsverletzung fehlt es hier, da es sich nicht um eine un-
wahre Tatsachenbehauptung handelt.

Die Antragstellerin warb mit der Aussage ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750
mg“. Dem entgegnete der Antragsgegner mit der Aussage, die Kapsein wirden le-
diglich 400 mg dieses Wirkstoffs enthalten. Dem tritt die Antragstellerin nicht entge-
gen. Vielmehr tragt sie vor, dass es zu Differenzen bei den Kapseln komme und dies
normal sei. Mithin greift sie die inhaltliche Aussage des Antragsgegners, dass nicht
750 mg des Wirkstoffes , Tribulus Terrestris” in einer Kapsel enthalten sind, nicht an.
Wie die Antragstellerin in ihrer Entgegnung namlich. Dritten mitteilte, liege das Ge-
samtgewicht der einzelnen Kapsel bei 750 mg. Diese Aussage hat der Antragsgeg-
ner nicht angegriffen, sondern hat vielmehr auf die Menge des Wirkstoffes in der

Kapsel abgestelit, die entgegen der Werbeaussage nicht bei 750 mg lag. |

Zwar mag die Herstellerangabe zutreffend sein — 100 Kapseln 4 750 mg — entschei-
dend ist, dass die Antragstellerin den unmittelbaren — blickfangmafiigen - Zusam-
menhang zwischen Wirkstoff und Gewicht von 750 mg hergestelit hat.

Il.

Ebenfalls scheidet ein Anspruch aus § 823 Abs.1 BGB i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB aus.
Ein rechtswidrige Eingriff in das Recht des eingerichteten und ausgelibten Gewerbe-
betriebs liegt aus oben ausgefiihrten Griinden nicht vor. Die Antragstellerin begibt
sich mit Produkten, die sie zum Verkauf anbietet, in die Offentlichkeit. In diesem Fall
muss sie auch negative Kritik hinnehmen, zumal es an einer unwahren Tatsachen-
behauptung fehlt.

Allein aus dem Umsténd, dass der Antragsgegner sich dahingehend gedulert hat,
die Antragstellerin ,gaukle® Dritten etwas vor, rechtfertigt einen Unterlassungsan-
spruch nicht. Diese wertende AuRerung basiert darauf, dass entgegen der Ankiindi-
gung der Antragstellerin — ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseiln a 750 mg" — diese ge-
rade nicht den Wirkstoff ,Tribulus Terrestris in der angekiindigten Menge enthalten
haben. Die in dem Wort ,vorgaukeln® enthaltene Wertung griindet sich mithin auf zu-
treffenden Tatsachen, die unter Berlicksichtigung der oben aufgezeigten Gesamtum-
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stdande keinen Unterlassungsanspruch rechtfertigen, da auch kein Fall einer
,Schmahkritik* vorliegt. Auerhalb des Wettbewerbsrecht kommt ein Unterlassungs-
anspruch insbesondere aus §§ 823 Abs.1, 1004 BGB nur bei falschen Tatsachenbe-
hauptungen — hier nicht der Fall — oder bei Werturteilen, die als sog. ,Schmahkritik*
zu bezeichnen sind und ausschlieRlich dazu dienen, den Kritisierten zu diffamieren,
in Betracht (OLG Koin, MD 2004, 84, 87 — Warning).-Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrangenden Effekts ist der Begriff der
Schmaéhkritik eng definiert. Danach macht auch eine Uberzogene oder gar ausfallige
Kritik eine AuRerung fur sich genommen noch nicht zur Schmahung. Hinzutreten
muf vielmehr, daR bei der AuRerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sa-
che, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Sie mufd jenseits
auch polemischer und tiberspitzter Kritik in der persénlichen Herabsetzung bestehen
(BVerfG’, NJW 1995, 3303; Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.91). Hier basiert die
AuRerung des Antragsgegners darauf, dass die Antragstellerin blickfangmaRig mit
die Aussage warb ,Tribulus Terrestris — 100 Kapseln a 750 mg®“. Weitere Informatio-
nen standen dem Antragsgegner nicht zu, so dass fur ihn ein befechtigter Anlass
bestand, der AuRerung der Antragstellerin entgegen zu treten. Eine bloRe Diffamie-
rung der Antragstellerin liegt nicht vor.

1.

Ein Anspruch aus § 823 Abs.1i.V.m. § 1004 Abs.1 BGB scheidet ebenfalls hinsicht-
lich des allgemeinen Personlichkeitsrechts der Firma Tradingmaster aus.

Die Antragstellerin beruft sich zwar auf ihr eigenes allgemeines Personlichkeitsrecht,
aber ein Eingriff in dieses liegt erkennbar nicht vor, da die Antragstellerin nicht per-
sénlich durch AuBerungen beeintrachtigt wurde. Vielmehr geht es um das Firmen-
Pseudonym ,get-weliness-de*, hinter dem die Firma Tradingmaster der Antragstelle-
rin steht.

Grundsatzlich kénnte sich auch eine Firma auf das allgemeine Persdnlichkeitsrecht
berufen, wenn einem Unternehmen betrUgerisché Handlungen vorgeworfen werden
(vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz.139). Dies ist hier nicht der Fall, da das von
der Antragstellerin behauptete strafrechtlich relevante Verhalten seitens des An-
tragsgegners nicht besteht. Unbestritten enthalt die einzelne Kapsel nur 400 mg von
dem Wirkstoff | Tribulus Terrestris*.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs.1, 708 Nr.6, 711 S.1, 3 ZPO.
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Streitwert: 10.000 €

Dr. Wirtz von Hartz . Dr. Cru»mmenerl

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de



